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ART DER KREDITVERMITTLUNG Ungebundener Kreditvermittler

BERATUNGSDIENSTLEISTUNGEN Es werden Beratungsdienstleistungen angeboten. Die Empfehlung 
˕ezieht ˦i˖h au˙ eine gr͈̱ere ʴu˦˪ah˟ ˩on Kredit˩ertr̶genʢ˃rodu˞ten 
am Markt.

BESCHWERDEMÖGLICHKEIT Bei Beschwerden kann die Ombudsstelle des Fachverbands 
Finanzdienstleister unter fdl.ombudsstelle@wko.at in 
Anspruchgenommen werden. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit der alternativen Streitbeilegung durch die Schlichtung für 
Verbrauchergeschäfte.

ENTGELT Für die Kreditvermittlungstätigkeit erhält der Kreditvermittler im Falle 
eine˦ Kredita˕˦˖h˟u˦˦e˦ eine ˃ro˩i˦ion ˩oˠ Kreditge˕er. ʷie ˃ro˩i˦ion 
steht dem Kreditvermittler als Vergütung seiner Dienstleistung 
zu. ʷer tat˦̶˖h˟i˖he ʵetrag der ˃ro˩i˦ion i˦t ˩or ʴu˦͎˕ung der 
Kreditvermittlungstätigkeit noch nicht bekannt, der Betrag wird im 
ESIS-Merkblatt (Europäisches Standardisiertes Merkblatt) angegeben.

INFORMATIONSERTEILUNG
SEITENS KREDITSUCHENDEM

Für eine Kreditvergabe sind Informationen und unabhängig 
nachprüfbare Nachweise für die Kreditvergabe vom Kreditsuchenden 
beizubringen, diese Angaben müssen korrekt und so vollständig 
sein, dass diese für eine ordnungsgemäße Kreditwürdigkeitsprüfung 
ausreichen. 
WARNUNG: Der Kredit kann nicht gewährt werden, wenn sich der 
Kreditsuchende weigert, diese Informationen oder Nachweise 
vorzulegen.

ERSICHTLICHMACHUNG DER 
HÖCHSTBETRÄGE

Gemäß § 8 der Standesregeln für die Kreditvermittlung, Fassung vom 
26.01.2017 (Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, 
Forschung 
und Wirtschaft über Standes- und Ausübungsregeln für gewerbliche
Vermögensberater und Immobilienmakler, die die Tätigkeit der
Kreditvermittlung ausüben) (BGBl. II Nr. 86/2016) haben 
Kreditvermittler  
in den für den Verkehr mit Verbrauchern bestimmten Räumen die für 
Kredit˩erˠitt˟ungen zu˟̶˦˦igen ʻ͈˖h˦t˦̶tze der ˃ro˩i˦ionen oder 
sonstige
Vergütungen mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass es sich um 
ʻ͈˖h˦t˕etr̶ge hande˟tʟ er˦i˖ht˟i˖h zu ˠa˖hen. ʷie˦er ˉerpЄi˖htung 
gemäß § 8 der zitierten Standesregeln für Kreditvermittlung kommt 
der 
Kreditvermittler sohin wie folgt nach:

ʷie ˃ro˩i˦ion oder ˦on˦tige ˉerg͎tung ˩on ˃er˦ona˟˞rediten 
darf 5% der Bruttokreditsumme nicht übersteigen.

In dem der Berechnung zugrunde zu legenden Bruttokreditbetrag  
dürfen keine Zinsen enthalten sein.


